
"Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU), 

Informationsbrief des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern 

Vorbemerkung 

Der nachfolgende Bericht basiert auf den für das Ministerium für Inneres und Sport 

Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen seiner rechtlichen und tatsächlichen 

Möglichkeiten erlangbaren und zudem von Dienststellen außerhalb von 

Mecklenburg-Vorpommern (M-V) freigegebenen Informationen. Diese grundsätzliche 

Feststellung ist insofern von Bedeutung, als dass bestimmte Dienststellen, 

namentlich der Generalbundesanwalt (GBA) und das Bundeskriminalamt (BKA) über 

weitergehende Informationen verfügen, diese aber aufgrund emittlungstaktischer 

sowie rechtlicher Restriktionen - zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt - nicht 

mitteilen können bzw. - im Falle einer Weitergabe derartiger Informationen an das 

Ministerium für Inneres und Sport Meckenburg-Vorpommern - hierzu ausdrücklich 

erklärt haben, dass diese Informationen (noch} nicht veröffentlicht werden dürfen. Auf 

die Sachleitungskompetenz des GBA wird insoweit hingewiesen. 

Im Übrigen wird im Rahmen dieses Berichtes nicht auf sämtliche Vermutungen, 

insbesondere solche, die sich im Nachhinein als mediale Spekulation erwiesen, 

näher eingegangen, zumal hierzu auch bereits Stellungnahmen des Innenministers 

z. B. im Rahmen von Pressemitteilungen erfolgten (siehe Pressemitteilung Nr. 94 

vom 9. Juli 2012 sowie Nr. 179 vom 10. Dezember 2012). Einzelne relevante 

Medieninformationen wurden gleichwohl einbezogen. 

Diese Information soll insbesondere dazu dienen, darüber zu unterrichten, ob und 

inwieweit auf der Grundlage der hier bisher vorliegenden Ermittlungsergebnisse 

Bezüge des NSU und seines Umfeldes zu Personen und Organisationen im Land 

Mecklenburg-Vorpommern erkennbar waren und sind und welche Ermittlungen von 

Polizei und Verfassungsschutz bisher durchgeführt wurden. 



Diese Information fußt auf der kontinuierlichen und umfassenden Berichterstattung 

gegenüber der Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) des Landtages Meck­

lenburg-Vorpommern seit November 2011 , an denen verschiedentlich auch der Di­

rektor des LKA- soweit es um polizeiliche Erkenntnisse ging- teilgenommen hat. 

Im Einzelnen wurde die PPK an folgenden Terminen über den NSU-Komplex unter­

richtet: 

06.12.2011 

13.12.2011 

28.02.2012 

29.03.2012 

22.05.2012 

14.08.2012 

16.10.2012 

15.01.2013 

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat in seinen 4. Sitzungen am 17.11 .2011 

und in seiner 32. und 33. Sitzung am 6.12. und 7.12.2012 über die Folgen aus dem 

Geschehen debattiert. 

1 Ausgangssachverhalt 

Am 04.11 .2011 wurden nach einem Banküberfall in Eisenach die Täter Uwe 

MUNDLOS und Uwe BÖHNHARDT in einem Wohngebiet im Rahmen von 

Fahndungsmaßnahmen von der Polizei festgestellt. Das auf der Flucht verwendete 

Wohnmobil geriet bei der Annäherung der Polizeikräfte in Brand. ln dem Fahrzeug 

wurden die Leichen der beiden Täter gefunden. ln dem Wohnmobil wurden u. a. 

mehrere Schusswaffen und diverse Munitionsteile sowie eine Handgranate 

aufgefunden. Darunter befanden sich auch die beiden Dienstwaffen von zwei im April 

2007 in Heilbronn/BW überfallenen Polizeibeamten. Eine Polizeivollzugsbeamtin 

wurde dabei getötet, ein weiterer PVB schwer verletzt. Die Tat war bislang ungeklärt. 

Die Beute aus dem Banküberfall wurde ebenfalls in dem Wohnmobil gefunden. Am 

Freitag, dem 04.11 .2011 , kam es in einem Wohnhaus in Zwickau Weißenborn, 
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Die Tatortaufnahme erfolgte durch das Fachkommissariat 7 (Kriminaltechnik) in Zu­

sammenarbeit mit dem Fachkommissariat 1 (Morduntersuchungskommission) der 

Kriminalpolizeiinspektion Rostock. Das Fachkommissariat 1, in dem eine erweiterte 

Mordkommission eingerichtet wurde, übernahm auch die anschließenden Morder­

mittlungen in dieser Sache. Vorrangig ging es zunächst auch darum, Vorgeschichte 

und Umfeld des Opfers und des lmbissbetreibers zur Feststellung möglicher Motivla­

gen aufzuhellen und parallel hierzu, u.a. auch mittels Öffentlichkeitsmaßnahmen, 

doch noch Zeugen zu ermitteln, die Hinweise zum Tatgeschehen geben konnten. 

Die Untersuchung, Auswertung und ggf. der Abgleich der gesicherten Spuren in kri­

minalpolizeiliehen Dateien und Sammlungen stellten einen weiteren wichtigen Kom­

plex dar. Nach einer ersten Identifizierung des Opfers mittels Abgleich von Fingerab­

drücken noch am Tattag handelte es sich um den in deutschen Asylverfahren erfass­

ten türkischen Staatsangehörigen Yunus TURGUT, geb. 03.01.1979. Hierbei handelt 

es sich um die Personalien, unter denen das Opfer behördlich in der Türkei auch in 

dessen türkischem Personalausweis ("Nüfüs") registriert war. Folglich war er auch im 

deutschen Asylverfahren unter diesen Personendaten gespeichert. 

Bereits im März 2004 wurden durch Zeugenvernehmungen Hinweise dafür erlangt, 

dass es sich bei dem Rostocker Mordopfer tatsächlich um Mehmet TURGUT handelt, 

und Yunus TURGUT dessen nächstjüngerer, ebenfalls zur Tatzeit in Deutschland 

befindliche Bruder sei. Im Laufe der Ermittlungen bestätigte sich dieser Hinweis. Ur­

sache des Personalientausches war nach weiteren Ermittlungen offenbar eine Ver­

wechslung der Passbilder bei der gleichzeitigen Ausstellung der Personalausweise 

der Brüder in der Türkei. Eine Berichtigung des Fehlers unterblieb. Die im Nüfus des 

Opferbruders Yunus registrierten und somit tatsächlichen Personendaten des Opfers 

lauten: Mehmet TURGUT, geb. 02.05.1977. 

Der Tausch der Personalien wurde im Rahmen der Ermittlungen entsprechend be­

rücksichtigt. 

Vor dem Hintergrund der dritten Serientat 2001 in Harnburg erschien auch der Um­

stand bedeutsam, dass sich sowohl Mehmet TURGUT, dessen Bruder Yunus und 

weitere enge Bezugspersonen des Opfers längere Zeit in Harnburg bzw. im angren­

zenden Alten Land aufgehalten hatten. Die Ermittlungen hierzu bildeten einen 

Schwerpunkt. 
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19.05.2004 wurde Yunus TURGUT, also der Bruder des Opfers, am Hagenower 

Amtsgericht wegen illegalen Aufenthalts festgenommen. ln seiner Zeugenverneh­

mung vom 30.06.2004 machte er umfangreiche Angaben, die die verschiedenen Sta­

tionen des letzten Deutschlandaufenthaltes seines getöteten Bruders von etwa Mai 

2003 an nachzeichneten. Er wies dabei auch auf Auffälligkeiten hin, die die Familie 

des lmbissbetreibers betrafen und mit dem Mord in Zusammenhang stehen könnten, 

so die angebliche Zustellung einer SMS an einen Angehörigen der Familie wenige 

Tage nach dem Mord, in der sich ein unbekannter Absender der Täterschaft bezich­

tigt haben solle. Darin habe er mitgeteilt, einen Türken ermordet zu haben und kün­

digte an, dass der Empfänger der Nachricht jetzt "dran sei". Durch Zeugen, die nach 

den Aussagen des Opferbruders Kenntnis von dieser SMS gehabt haben sollten, 

wurde dieser Umstand bestritten. Diese im Nachhinein nicht mehr aufklärbaren Un­

gereimtheiten führten im Rahmen der Ermittlungen auch zu Überlegungen, dass 

möglicherweise interne Streitigkeiten verdeckt werden sollten. 

Auch zur Überprüfung weiterer Angaben des Yunus TURGUT, insbesondere zu den 

beiden vorangegangen Deutschlandaufenthalten seines Bruders zwischen 1994 und 

1996 sowie zwischen 1998 und 2000, waren umfangreiche komplexe Ermittlungen 

notwendig. Im Ergebnis war, in Relation zur Gesamtaufenthaltszeit, von vergleichs­

weise langen Aufenthalten des Opfers in Harnburg und im Alten Land auszugehen. 

Dementsprechend bestand, auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass be­

reits der dritte Mord in Harnburg begangen wurde, die Möglichkeit, die Ursachen bzw. 

Hintergründe der Tat dort zu finden. 

Die am Rostocker Tatort aufgefunden Tatmunitionsteile wurden im BKA mit Muniti­

onsteilen, die aus anderen Waffendelikten stammten, verglichen. Im Ergebnis des 

Vergleichs stand bereits am 11 .03.2004 fest, dass es sich bei der Tatwaffe in Ros­

tock um jene Pistole Ceska handelt, die bereits bei den vier vorangegangenen Se­

rienmorden in Nürnberg, Harnburg und München in den Jahren 2000 und 2001 ver­

wendet worden war. Am selben Tag nahmen der Leiter der Rostocker Morduntersu­

chungskommission und der Leiter der mit den vier ersten Taten befassten Soko 

"Halbmond" in Nürnberg Kontakt auf. ln der Folge wurden regelmäßige Beratungen 

durchgeführt, um die gewonnenen Ermittlungsergebnisse auszutauschen und das 

weitere Vorgehen abzustimmen. 
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2.1.1 Ermittlungsmaßnahmen 

Eine erste grundlegende Besprechung nach dem Rostocker Mord fand am 

16.03.2004 mit Vertretern der Staatsanwaltschaft Rostock, des BKA, der Kriminaldi­

rektion (KD) Nürnberg und der KPI Rostock statt. 

Im Rahmen weiterer Besprechungen zwischen den zuständigen Staatsanwaltschaf­

ten und Polizeidienststellen wurde auch über eine Zentralisierung der Ermittlungsfüh­

rung gesprochen. 

Nach Verifizierung des Tatzusammenhangs plante die KD Nürnberg eine zentrale 

Ermittlungsführung anzustreben. Es wurde eingeschätzt, dass aufgrund bisheriger 

Ermittlungen eindeutige Indikatoren für einen Zusammenhang mit der Organisierten 

Kriminalität vorlägen und die erforderlichen umfangreichen operativen Maßnahmen 

nicht durch dezentral arbeitende Dienststellen geleistet werden könnten. 

Mit Verfügung vom 01.04.2004 sowie unter Hinweis auf den Sachzusammenhang mit 

den bayerischen Serientaten und dem dortigen Ermittlungsschwerpunkt bat die 

Staatsanwaltschaft Rostock die Staatsanwaltschaft Nürnberg um Übernahme des 

eingeleiteten Mordverfahrens an TURGUT. Die Übernahme wurde von Seiten der 

StA Nürnberg unter Hinweis auf die bereits geplante Anregung, das BKA mit den Er­

mittlungen zu einer hinter den Taten anzunehmenden Organisationsstruktur zu be­

trauen, abgelehnt. Die Führung der Mordverfahren sollte, auch bei Einbindung des 

BKA, bei den örtlichen Dienststellen verbleiben. 

Eine weitere Besprechung am 20.04.2004 im BKA unter Beteiligung der KD Nürn­

berg, des Polizeipräsidiums München, des LKA Hamburg, der KPI Rostock und ver­

schiedener Arbeitsbereiche des BKA führte zu einem ähnlichen Ergebnis. Eine Über­

nahme der Ermittlungen durch das BKA schien, vorbehaltlich dortiger Zustimmung, 

geboten. Die KD Nürnberg wurde gebeten, mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg Ab­

sprachen zur Einleitung eines Verfahrens nach § 129 StGB (Bildung einer kriminellen 

Vereinigung) zu führen. Aktuelle Ermittlungsansätze wurden aufgrund der zeitlichen 

Nähe vorrangig im Rostocker Verfahren gesehen. 
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· Schreiben vom 03.06.2004 schlug das bayerische Staatsministerium des lnnern 

a. dem Innenministerium M-V zentral koordinierte Ermittlungen durch das BKA vor. 

ieser Verfahrensweise wurde, nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 

·. · · Rostock und der KPI Rostock, mit Schreiben des Innenministeriums M-V vom 

11 .06.2004 zugestimmt. 

Das BKA teilte am 23.06.2004 mit, dass es die polizeilichen Aufgaben auf dem 

Gebiet der Strafverfolgung mit dem Ziel wahrnimmt, ergänzende strukturelle 

Ermittlungen unter dem Gesichtspunkt des § 129 StGB gegen die Auftragnehmer 

und Hintermänner der Morde zu führen. 

Am 02.09.2004 fand bei der KPI Rostock eine Beratung zu den bislang fünf Serien­

morden, insbesondere zum Fall TURGUT statt. Teilnehmer waren Vertreter des BKA, 

des Zollfahndungsamtes Hamburg, der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift 

(GER) im LKA M-V und des Verfassungsschutzes M-V. Ein Vertreter des BKA teilte 

als Zwischenergebnis zu dortigen Finanzermittlungen mit, dass Mitglieder der Familie 

des lmbissbetreibers in Rostock zwischen 1997 und 2002 über eine Bank in Berlin 

ca. 450.000 DM in die Türkei überwiesen hatten. 

Der Vertreter des Verfassungsschutzes M-V brachte einen Hinweis ein, wonach das 

Opfer TURGUT in Rostock für unbekannte Hintermänner Rauschgift verkauft hätte. 

Das aus dem Verkauf der Drogen stammende Geld hätte er jedoch nicht an die Hin­

termänner abgeführt, sondern an einen Verwandten weitergegeben. Dieser hätte es 

an die eigene Familie in die Türkei transferiert. Darin könnte ein mögliches Motiv für 

die Ermordung des TURGUT gesehen werden. Dieser Hinweis ergänzte insoweit die 

bestehende Erkenntnislage. 

Ein weiterer, damit möglicherweise korrespondierender Hinweis lag seitens des Zoll­

fahndungsamtes Harnburg vor. Demnach würde ein Bruder des Opfers gemeinsam 

mit einem Verwandten in Schwerin mit Rauschgift handeln. Auf Grundlage dieser 

Informationen wurde zu einem späteren Zeitpunkt ein Ermittlungsverfahren eingelei­

tet und durch die GER M-V bearbeitet. Die Ermittlungen in diesem Verfahren führten 

jedoch nicht zur beweiskräftigen Bestätigung der Rauschgift-Straftaten des in dem 

Hinweis genannten Personenkreises. 
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Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass Kontaktpersonen der 

Brüder Turgut illegalen Handel mit Betäubungsmitteln trieben. Dementsprechend 

wurde ein weiteres BtM-Verfahren eingeleitet. 

ln diesem Verfahren wurde am 21.06.2005 ein türkischer Rauschgiftkurier nach sei­

ner Rückkehr von einer Beschaffungsfahrt nach Harnburg in Ludwigslust festge­

nommen. Er hatte ca. 115 g Kokain bei sich. Das Rauschgift war in einem Ausschnitt 

der türkischen Zeitung Hürriyet eingewickelt, der über den Fall sechs der Mordserie 

"Ceska", an lsmail YASAR am 09.06.2005 in Nürnberg berichtete. Aufgrund der da­

mit möglich erscheinenden Tatzusammenhänge zur Mordserie wurden diesbezüg­

lich, u.a. auch durch das BKA und die zu diesem Zeitpunkt bereits in Nürnberg einge­

richtete BAO "Bosporus", Ermittlungen aufgenommen. Im Ergebnis konnte ein sol­

cher Zusammenhang jedoch weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. 

Die Version, dass die Morde mit Aktivitäten im Bereich der Rauschgiftkriminalität in 

Zusammenhang stehen, wurde durch zahlreiche Hinweise aus verschiedenen Berei­

chen immer wieder bekräftigt. Dies gilt sowohl für den Fall TURGUT als auch für an­

dere Fälle der Mordserie "Ceska". Die Soko "Kormoran" richtete aufgrund dessen 

eine eigenständige Ermittlungsspur -Rauschgift- für den Mordfall TURGUT ein, in der 

die zahlreichen Erkenntnisse zusammengetragen und mögliche Verbindungen zu 

den Morden herausgearbeitet werden sollten. 

Im Februar 2005 durchsuchten Beamte des BKA und der KPI Rostock die Wohnun­

gen des lmbissbetreibers, seiner geschiedenen Ehefrau und das Büro seiner Steuer­

beraterin in Berlin. Aufgrund von Zeugenhinweisen auf Streitigkeiten des Imbissbe­

treibers mit Unbekannten über vermeintliche Geldforderungen, des bereits genann­

ten ungeklärten Geldtransfers in die Türkei und der nur kurzen Beschäftigungszeit 

TURGUTs im Imbiss in Rostock-Toitenwinkel war von der Möglichkeit auszugehen, 

dass der lmbissbetreiber die eigentliche Zielperson des Mordes bzw. die Tötung 

TURGUTs als Warnung an ihn gedacht war. 
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Eine Ausfertigung der Ermittlungsakte zum Rostocker Mordfall wurde im August 

2005, nach den Mordfällen Nr. sechs in Nürnberg und Nr. sieben in München, zur 

Erfassung der Verfahrensdaten in der nunmehr in Nürnberg eingerichteten 

fallübergreifenden polizeilichen Arbeitsdatei an die BAO "Bosporus" übersandt. 

Exkurs: Operative Fallanalysen (OFA)1 

Das Ergebnis einer ersten OFA der bayerischen OFA-Dienststelle zu den bis dahin 

sieben verübten "Ceska-Morden" wurde im Dezember 2005 im Rahmen einer 

Arbeitstagung der beteiligten Polizeidienststellen präsentiert. Die Analyse räumte der 

sog. Organisationshypothese Vorrang ein. Sie ging von einer hierarchisch 

aufgebauten Organisation, z.B. im Bereich der Organisierten Kriminalität aus, die die 

Morde als Abstrafungsaktionen für Verfehlungen Einzelner beging bzw. begehen 

ließ. 

Im Ergebnis einer zweiten Fallanalyse der OFA-Dienststelle in Bayern vom Mai 2006, 

die die Mordfälle in Dortmund und in Kassel mit einbezog, wurden 

Alternativhypothesen zu der bis dahin priorisierten Organisationshypothese offeriert. 

Im Ergebnis der Analyse wurden unterschiedliche Hypothesen vertreten. Danach 

wurde es auch für möglich gehalten, dass ein Geheimdienst, (allgemeine) Kriminalität 

oder auch ein sog. "Missionsgeleiteter Täter" für die Morde ursächlich gewesen ist. 

Als mögliche Motivlage des "Missionsgeleiteten Täters" führte die Analyse auch Hass 

gegen Ausländer bzw. Männer mit türkischem Erscheinungsbild an. Zu dem 

entsprechenden Täterprofil wiesen die Analysten u.a. darauf hin, dass der Täter 

möglicherweise aus der rechten Szene stammen könnte, ihm die Aktivitäten aber als 

zu schwach erschienen und er sich nach versuchter Radikalisierung aus der Szene 

zurückgezogen haben könnte. 

1 Bei der (Operativen) Fallanalyse handelt es sich um ein kriminalistisches Werkzeug, welches das 
Fallverständnis bei Tötungs- und sexuellen Gewaltdelikten sowie anderen geeigneten Fällen von be­
sonderer Bedeutung auf der Grundlage von objektiven Daten und von möglichst umfassender Infor­
mationen zum Opfer mit dem Ziel vertieft, ermittlungsunterstützende Hinweise zu erarbeiten. 
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Die BAO "Bosporus" erstellte daraufhin eine Konzeption für einen 

Ermittlungskomplex -Einzeltäter-, die aufgrund der Konzentration der Tatorte im 

südöstlichen Raum Nürnbergs von einem entsprechenden "Ankerpunkt" ausging. 

Darauf basierend wurden u.a. Ermittlungen in der rechten Szene Nürnbergs initiiert. 

Zeitlich vorgreifend wird an dieser Stelle das Resultat einer weiteren Operativen 

Fallanalyse der OFA-Dienststelle des Landes Baden-Württemberg vom Januar 2007 

angeführt. Aufgrund der zwischen den ersten beiden Analysen bestehenden 

Differenzen war beschlossen worden, diese Analysen einer Prüfung durch eine 

externe Dienststelle zu unterziehen. 

Die OFA Baden-Württemberg kam im Rahmen einer Gesamtanalyse aller neun 

Mordfälle im Wesentlichen zu dem Ergebnis, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 

Organisation mit rigidem Ehrenkodex hinter den Tötungen steht, mit der die Opfer, 

möglicherweise durch Fehlverhalten bei illegalen oder zumindest unseriösen 

Geschäften bedingt, in Dissens gerieten. Zur Motivstruktur heißt es in dem 

Analysebericht u.a.: "Aus hiesiger Sicht ist auch ein Einzeltäter bzw. ein Täterduo 

auszuschließen, die ohne konkreten Bezug zu den Opfern diese erschießen, bloß 

weil diese von der Täterseite einem bestimmten, z.B. ethnischen Kollektiv 

zugeordnet werden." 

Die Analysten wiesen aber auch darauf hin, dass die Täterhandlungen, auf deren 

Untersuchung die Operativen Fallanalysen basieren, in allen Fällen der Mordserie 

sehr gering waren. Im Ergebnis wurde außerdem empfohlen, die 

Ermittlungsschwerpunkte auf den Hamburger und den Rostocker Fall zu legen. 

Ausschlaggebend hierfür waren u.a. eine angenommene, intensivere Interaktion 

zwischen dem Täter und dem Opfer TURGUT bei der Tatausführung und der 

Aufenthalt TURGUTs in Hamburg. 

Im Zusammenhang mit den nicht nachvollziehbaren Geldtransfers in die Türkei durch 

die Familie des lmbissbetreibers übernahm ab Ende 2005 die OK-Dienststelle des 

Polizeipräsidiums Niederbayern I Oberpfalz die weiteren Finanzermittlungen im Fall 

TURGUT. Die erforderlichen Unterlagen wurden durch die KPI Rosteck zur 

Verfügung gestellt bzw. flossen aus den bereits genannten Durchsuchungen beim 
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ssbetreiber u.a. ein. ln ihrem Finanzermittlungsbericht vom Januar 2008 kam die 

< OK-Dienststelle zu dem Fazit, dass die untersuchten Geldbewegungen keinen 

unmittelbaren Zusammenhang zum Mord an Mehmet TURGUT erkennen lassen. Die 

Abweichungen zwischen erklärten und tatsächlich festgestellten Einkünften der 

Familie des lmbissbetreibers wiesen auf steuerliche Vergehen hin. Ein 

entsprechendes Steuerstrafverfahren war bei der zuständigen Behörde in Berlin 

gegen den lmbissbetreiber anhängig. 

Nach den "Ceska-Morden" in Dortmund und Kassel erfolgte im April 2006 eine 

Strategiebesprechung im BKA Wiesbaden. Themen waren neben den aktuellen 

Ermittlungsständen u.a. die Aufgabenwahrnehmung durch das BKA, die Koordination 

und Kooperation der beteiligten Polizeidienststellen, die Öffentlichkeitsarbeit und die 

Hinweisbearbeitung. 

Anfang Mai 2006 erfolgten zwischen den beteiligten Innenministerien Abstimmungen 

zur Gestaltung eines bundesweit einheitlichen Fahndungsplakates und der 

Auslobung von 300.000 Euro für Hinweise die zur Aufklärung der Mordserie führen, 

was einer Verzehnfachung der bisherigen Summe entsprach. Damit sollte der Anreiz 

zur Übermittlung von Hinweisen, die zur Aufklärung der Mordserie führen, erhöht 

werden. 

Am 04./05.05.2006 wurde entschieden, zur Koordinierung der strategischen und 

operativen Ermittlungsführung eine Koordinierungs- und Steuerungsgruppe 

einzurichten und die originäre Zuständigkeit der Länder für die Ermittlungen im 

jeweiligen Fall beizubehalten. 

Die konstituierende Sitzung der Steuerungsgruppe fand am 17. und 18.05.2006 in 

Nürnberg statt. Nach eingehenden Diskussionen wurde entschieden, die 

Steuerungsgruppe, die sich aus den Leitern der Tatortdienststellen und der EG 

Ceska des BKA zusammensetzte, bei der BAO "Bosporus" in Nürnberg zu 

implementieren. Der Leiter der BAO "Bosporus" wurde zugleich Leiter der 

Steuerungsgruppe. Ihr sollte die Koordination der Aufgaben zwischen den einzelnen 

Tatortdienststellen und dem BKA obliegen. Darüber hinaus wurde ebenfalls in 

Nürnberg eine gemeinsame Informationssammelstelle (ISA) eingerichtet. 
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Im Ergebnis der Steuerungsgruppensitzung wurde in M-V eine Ermittlungsgruppe 

eingerichtet (Soko "Kormoran" im LKA M-V). Im Zuge der Sitzung war auch 

beschlossen worden, die Gesamtserie nochmals durch eine OFA zu analysieren. 

Dazu wurde die bereits angeführte OFA durch Baden-Württemberg (s.o.) erstellt. 

Die Notwendigkeit der EDV-Anbindung der Tatortdienststellen an das bayerische 

ermittlungsunterstützende Datensystem wurde dargelegt. Die technische Umsetzung 

der Anbindung erfolgte in Mecklenburg-Vorpommern nach Einrichtung der Soko 

"Kormoran". 

Die zuständigen Staatsanwaltschaften sollten durch halbjährliche bzw. quartalsmäßi­

ge Besprechungen eingebunden werden. 

2.1.2 Ermittlungen der Soko "Kormoran" im LKA M-V 

Im LKA M-V wurde mit Wirkung vom 26.06.2006 die Sonderkommission "Kormoran" 

eingerichtet. Sie sollte, entsprechend den bei der konstituierenden Sitzung der 

Steuerungsgruppe im Mai 2006 getroffenen Vereinbarungen, die Ermittlungen im Fall 

TURGUT in enger Zusammenarbeit mit den anderen Tatortdienststellen und dem 

BKA fortsetzen. 

Nach Besprechungen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Rostock und der KPI 

Rostock, bei der die bisherigen Vorgangsunterlagen und Asservate übergeben 

wurden, und nach der Einarbeitung in den Rostocker sowie in die anderen 

Serienfälle erfolgte die Untersuchungsplanung in Abstimmung mit der BAO 

"Bosporus" und den anderen beteiligten Dienststellen. 

ln der Folge bildete die vereinbarte Erhebung und Aufbereitung sog. Massendaten 

für den Abgleich mit den entsprechenden Daten der anderen Tatorte den 

Schwerpunkt der Ermittlungen. 
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an TURGUT konnten nicht gewonnen werden. Beispielhaft wird auf einen aus der 

Herkunftsregion des Opfers stammenden Zeugen verwiesen, der beginnend im 

November 2006 in mehreren Zeugenvernehmungen umfangreiche und sich 

weitgehend mit den bereits erwähnten Aussagen des Opferbruders deckende 

Angaben zu Mehmet TURGUT, dessen Kontaktpersonen und Lebensumständen 

machte. 

Hierbei stellte sich den Ermittlern wiederum ein ernsthaft anzunehmender 

Tathintergrund im Bereich der Rauschgiftkriminalität dar. Die Aussagen des Zeugen 

gipfelten in der Aussage, dass er kurz vor dem Mord in Rostock ein Gespräch mit 

angehört habe, in dem es darum ging, jemanden zu erschießen bzw. die Pistole 

hierfür zu beschaffen. Eine der an diesem Dialog beteiligten Personen sei ein 

Bekannter des Opfers TURGUT gewesen. Angesichts dieser Aussagen wurde eine 

Vielzahl von Zeugen zum Teil wiederholt vernommen. Die Aussagen des Zeugen 

konnten jedoch auch durch die weiteren Ermittlungen nicht bestätigt werden. 

Zur besseren Koordination der Zusammenarbeit wurde von türkischer Seite ein 

Verbindungsbeamter eingesetzt, der auch in die Ermittlungen zum Fall TURGUT 

eingebunden wurde. Dieser Verbindungsbeamte suchte im Rahmen von 

Besprechungen mit den beteiligten Dienststellen in Deutschland die einzelnen 

Tatorte auf und befragte Hinterbliebene sowie weitere Landsleute. Im Fall TURGUT 

erfolgte dies im April 2007. 

Bereits im März 2007 war ein Beamter der Soko "Kormoran" mit Angehörigen der 

Ermittlungsgruppe "Ceska" des BKA nach Ankara gereist, um nochmals den Bruder 

des Opfers, Yunus TURGUT, zur Sache zu befragen. Dabei konnten jedoch keine 

sachdienlichen Hinweise gewonnen werden. Die notwendigen Auslandsermittlungen, 

insbesondere in der Türkei, wurden aufgrund seiner Zentralstellenfunktion durch das 

BKA, aber auch durch die BAO "Bosporus" als federführende Dienststelle im 

Ermittlungsverbund, koordiniert und unterstützt. 

Zur Feststellung der in der Mordserie verwendeten Tatwaffen, eine Pistole Ceska 83, 

7,65 mm und eine Pistole unbekannten Modells 6,35 mm, wurden auch in M-V inten­

sive Ermittlungen betrieben, die allerdings weder zur Feststellung von Verbindungen 

zu anderen Waffendelikten noch zum Auffinden der Tatwaffen führten. 
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